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Anmerkung: Die Landesregierung legt Wert darauf, sprachliche 
Diskriminierungen zu vermeiden. Mit der Verwendung des Gender-
doppelpunkts „:“ wird in diesem Dokument deutlich gemacht,  
dass alle Geschlechter gemeint sind. Der Doppelpunkt bringt weiter 
zum Ausdruck, dass nichtbinäre Menschen sowie intergeschlecht
liche und transidente Personen ebenso eingeschlossen sind.
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Grußworte

Während herausfordernder Zeiten wie wir sie alle aktuell erfahren, 
unter anderem geprägt von notwendigen Kontaktvermeidungen 
und virtuellen Treffen, wird der gemeinsame Dialog umso wichti-
ger. Rassismus kennt kein Corona und keine Abstandsregel!

Die Erstellung eines Landesaktionsplans gegen Rassismus ist im 
Koalitionsvertrag fest verankert. Mit dem Aktionsplan sollen Hand-
lungsbedarfe, Empfehlungen und Maßnahmen für eine erfolgrei-
che Antirassismusarbeit identifiziert und konkret formuliert werden. 

Warum ist ein solcher Plan für das Land Schleswig-Holstein 
erforderlich und was kann und soll er bewirken? 



5

Grußworte



6

Im Koalitionsvertrag haben wir 
fest verankert, dass wir einen 
Landesaktionsplan gegen Ras-
sismus erstellen wollen. Schles-
wig-Holstein hat mit diesem 
Plan nun als eines der ersten 
Bundesländer ein sehr wichti-
ges Signal gesetzt. Wir haben 
damit nicht nur konkrete neue 
Maßnahmen gegen Rassismus 

entwickelt, sondern setzen so auch ein deutliches Zeichen gegen 
jede Form von rassistischer Diskriminierung und für ein vielfältiges 
Schleswig-Holstein.

Als sehr wichtiger Baustein in der Präventions- und Antirassis-
mus-Arbeit in Schleswig-Holstein legt der Landesaktionsplan 
gegen Rassismus künftig Leitlinien fest, definiert Handlungsfelder 
und beschreibt konkrete Aktivitäten. Dies wirkt sich aus etwa auf 
die Personalauswahl in der öffentlichen Verwaltung oder auf den 
Unterrichtsstoff für Schulen. Mit dem Landesaktionsplan wollen wir 
Lücken im bestehenden Angebot der Präventionsarbeit schließen. 
Wir wollen Rassismus in Schleswig-Holstein damit noch stärker vor-
beugen und den rassismuskritischen Diskurs intensivieren, denn 
leider machen Menschen in Schleswig-Holstein in ihrem Alltagsle-
ben noch immer rassistische Erfahrungen. Sie werden wegen ihrer 
Hautfarbe, ihrer Religion oder anderer Zuschreibungen diskrimi-
niert und ausgegrenzt. 

Rassismus ist Gift für das Zusammenleben und untergräbt den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das sieht die übergroße Mehr-
heit der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner so. 
Wo dieses Bewusstsein fehlt, wollen wir mit dem Landesaktionsplan 
einen Anstoß zur Werteorientierung geben und klare Grenzen auf-
zeigen. Wir wollen dem Rassismus möglichst viel Nährboden ent-
ziehen. Ein entschiedenes Vorgehen gegen Rassismus verlangt den 

Grußwort
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Daniel Günther 
Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein

Blick in alle gesellschaftlichen Bereiche. Jede und jeder von uns ist 
gefragt, sich eindeutig gegen Rassismus zu stellen. Mehr denn je! 
Das verlangt Gegenpositionen und Gegenrede, aber auch, dass wir 
unser eigenes Handeln und Denken reflektieren und hinterfragen. 
Der Landesaktionsplan soll auch helfen, dass wir miteinander die 
dafür notwendigen Denkanstöße und Handreichungen bekommen.

Gutes Zusammenleben in Schleswig-Holstein bedeutet für mich, 
dass sich Menschen ohne Vorbehalte begegnen können. Es wäre 
schön, wenn wir schon in naher Zukunft sagen können: Der Ras-
sismus – wie er sich heute in vielen Lebensbereichen zeigt – dieser 
Rassismus ist Vergangenheit. 

Grußworte
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Mit dem Landesaktionsplan 
gegen Rassismus möchten wir 
in Schleswig-Holstein ein kla-
res Zeichen setzen: ein Zeichen 
gegen Rassismus und für mehr 
Vielfalt, Toleranz und Respekt. 
Das Land Schleswig-Holstein 
steht für Weltoffenheit und setzt 
sich gegen jegliche Form der 
rassistischen Diskriminierung 

ein. Alle Menschen sollen in Schleswig-Holstein diskriminierungs-
frei und ohne Angst leben können!

Bei diesem Bekenntnis handelt es sich nicht um ein Ziel, sondern 
um eine Daueraufgabe. Es gilt, neben der persönlichen Ebene 
auch Strukturen und Institutionen in den Blick zu nehmen, ein dis-
kriminierungsfreies Miteinander gemeinsam aktiv auszugestalten 
und Verantwortung zu übernehmen. Der Landesaktionsplan gegen 
Rassismus ist ein Ausdruck dieses Verantwortungsbewusstseins.  
Es findet sich bereits sowohl in öffentlichen Stellen als auch in einer 
engagierten schleswig-holsteinischen Zivilgesellschaft. Aber es gibt 
auch Lücken. Und diese gilt es, zu schließen. 

In Zusammenarbeit aller Ministerien und Beauftragten des Landes 
und unter Beteiligung der schleswig-holsteinischen Zivilgesell-
schaft wurde Rassismus als gesamtgesellschaftliche Herausfor-
derung betrachtet und gemeinsame Lösungs- und Handlungs-
ansätze der Präventionsarbeit entwickelt. Bei der Erstellung des 
Aktionsplans wurde noch einmal deutlich, dass wir bereits auf viele 
tolle Projekte blicken können. Es wurde aber auch weiterer Bedarf 
erkannt. 

Nur gemeinsam können wir Rassismus nachhaltig begegnen und 
unser vielfältiges Zusammenleben im Land miteinander gestalten. 
Antirassismusarbeit geht uns alle an. In diesem Bewusstsein ist 
auch der Aktionsplan gegen Rassismus entstanden. 

Grußwort
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Dr. Sabine Sütterlin-Waack 
Ministerin für Inneres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein

Er liefert uns Denkanstöße, Handreichungen und Anknüpfungs-
punkte für die Zusammenarbeit.

Der Landesaktionsplan gegen Rassismus ist ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zu einer rassismus- und diskriminierungsfreien 
Gesellschaft. Er ist ein Meilenstein und wird die Antirassismus
arbeit in unserem Bundesland in den kommenden Jahren prägen.  
Ich freue mich, den Aktionsplan in den kommenden Jahren 
gemeinsam mit allen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-
Holsteinern umzusetzen und mit Leben zu füllen. 

Ihre 

Grußworte
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Rassismus hat verschiedene 
Gesichter. Rassismus ist kein 
neues, aber auch kein altes Phä-
nomen. Rassismus ist kein Pro-
blem von Einzelnen, sondern 
betrifft die Gesamtgesellschaft. 
Das Entscheidende, um an die-
sem Thema etwas zu verändern, 
ist: Rassismus geht uns alle an.

Unsere Jamaikakoalition hat das bereits zu Beginn der Legislatur-
periode als Aufgabe erkannt und deutlich gemacht, dass alle Men-
schen unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrer ethnischen oder reli-
giösen Herkunft diskriminierungsfrei leben können müssen. Wir 
stellen uns gegen Rassismus bezüglich schwarzer Menschen, 
People of Color, gegen antimuslimischen Rassismus, gegen Antizi-
ganismus und gegen Antisemitismus. In unserem Koalitionsvertrag 
haben wir unsere Zielsetzung formuliert: „Menschen verschiedener 
Herkunft leben hier seit Jahrhunderten als Schleswig-Holsteiner
innen und Schleswig-Holsteiner und sind Teil der Gesellschaft. 
Weltoffenheit ist aber mehr als ein Bekenntnis.“ 

Wir haben nun unseren Landesaktionsplan gegen Rassismus fer-
tiggestellt und dabei bildungs-, gesellschafts-, sozial- sowie innen- 
und rechtspolitische Aspekte berücksichtigt. Unser Landesak-
tionsplan gegen Rassismus ist somit in ressortübergreifender 
Zusammenarbeit, unter Beteiligung der Beauftragten des Land
tages und in Rücksprache mit der Zivilgesellschaft entstanden. Er 
enthält vielfältige Maßnahmen, die Rassismus in Schleswig-Holstein 
noch verstärkter vorbeugen und einen rassismuskritischen Diskurs 
intensivieren sollen. Aber nicht nur Leitlinien für die Präventions- 
und Antirassismus-Arbeit in Schleswig-Holstein werden festgelegt, 
sondern auch notwendige Handlungsfelder, Aktivitäten und Maß-
nahmen. Lücken im aktuell bestehenden Angebot im Bereich der 
Präventionsarbeit wurden identifiziert und geschlossen.

Grußwort
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31 neue Maßnahmen wurden entwickelt, die verschiedene Berei-
che adressieren, u.a. die zukünftige Ersetzung des „Rasse“-Begriffs 
in Landesgesetzen und -verordnungen sowie im Sprachgebrauch 
der Landesregierung, die Stärkung des zivilgesellschaftlichen Enga-
gements, die Einrichtung einer niedrigschwelligen Beschwerde-
stelle, die Sensibilisierung der vorhandenen AGG Ansprechstellen 
für den Themenbereich Rassismus, die Einrichtung einer Zentral-
stelle „Bekämpfung der Hasskriminalität im Internet“, die Erstellung 
eines Leitfadens zu diskriminierungsfreier bzw. rassismuskritischer 
Sprache für die Landesverwaltung, eine wissenschaftliche Studie 
zu möglichen extremistischen und rassistischen Einstellungen in 
der Landespolizei, die Einrichtung einer Ansprechstelle gegen Ras-
sismus bei der Landespolizei, die stärkere Berücksichtigung des 
Themas Kolonialismus in Schulen und bei Lehrkräfte-Aus- und -fort-
bildung, die Etablierung eines Facharbeitskreises „Kolonialismus“, 
eine stärkere Berücksichtigung von Rassismuskritik / Rassismus
prävention in den Kitas von Bildungsleitlinien, über Materialien, bis 
hin zu Fortbildung für Fachberatung sowie die Einrichtung eines 
Runden Tisches „jüdisches Leben und gegen Antisemitismus“.

Wir erfüllen somit das, was wir im Koalitionsvertrag beschlossen 
und versprochen haben. 

Es ist wichtig, dass wir Rassismus nicht ausblenden, dass wir aktiv 
darüber sprechen, und ihn am Ende sichtbar machen und natürlich 
bekämpfen.

Tobias von der Heide, MdL 
CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag

Grußworte
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Schleswig-Holstein ist ein wun-
derbares Bundesland mit vielen 
unterschiedlichen Menschen. 
Doch leider erfahren auch hier 
Menschen Rassismus. Der Lan-
desaktionsplan gegen Rassis-
mus ist ein weiterer wichtiger 
Schritt zu einem so notwendigen 
und intensiveren rassismuskriti-
schen Diskurs in unserem Land.

Als Politik sehen wir uns verpflichtet Menschen zusammen zu brin-
gen und Rassismus dort, wo er stattfindet, abzubauen. Das wol-
len wir gemeinsam mit den Menschen tun. Wir sehen uns als Poli-
tik auch in einer Vorbildfunktion und wollen deshalb auch bei uns 
selbst als Arbeitgeber im öffentlichen Dienst anfangen, zum Bei-
spiel mit rassismuskritischen Fort- und Weiterbildungen.

In den letzten Jahren haben die Landesregierung sowie auch das 
Parlament viele Gespräche mit Betroffenen, mit Verbänden, Unter-
nehmen, Wissenschaft und Bildungseinrichtungen geführt. Allein 
diese haben gezeigt, dass wir noch viel zu tun haben - aber zeit-
gleich auch, dass diese Gespräche auch ein Anstoß für viele waren 
sich damit auseinanderzusetzen und am aller besten, dass viele 
Menschen absolut bereit sind sich damit auseinanderzusetzen 
und gute Vorschläge haben, um Rassismus in ihrem Lebens- oder 
Arbeitsbereich etwas Konkretes zu entgegnen. 

Diese Ideen sind auch in den Aktionsplan mit eingeflossen.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Zivilgesellschaft 
den maßgeblichen Beitrag leistet im Kampf gegen Rassismus. Das 
Signal, dass auch wir als Politik nun einen Rahmen formulieren, der 
alle staatlichen Institutionen in den Blick nimmt und Zivilgesell-
schaft unterstützt, unterstützt diejenigen, die das bereits lange Zeit 
tun. Es ist auch ein ganz wichtiges Signal in die Gesellschaft und 

Grußwort
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Aminata Touré, MdL 
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Schleswig-Holsteinischen 
Landtag

vor allem an diejenigen, die davon betroffen sind, dass wir Ras-
sismus als Problem benennen, dem Politik etwas entgegenstellen 
kann und muss.

Ich hoffe, dass Antirassismusarbeit schon bald eine Selbstverständ-
lichkeit für alle Menschen in Schleswig-Holstein ist. Dass wir unse-
ren Aktionsplan weiter ausgearbeitet haben, um sinnvolle Maß-
nahmen. Das nicht als Selbstzweck, sondern in dem Sinne, das 
irgendwann hoffentlich auch die Antirassismusarbeit nicht mehr 
nötig ist. Wir uns viel stärker mit dem Positiven auseinandersetzen 
können, nämlich die gesellschaftliche Vielfalt einfach zu feiern. Am 
allermeisten hoffe ich, dass wir dann ein neues Verständnis für uns 
formulieren, was es bedeutet Schleswig-Holsteiner oder Schleswig-
Holsteinerin zu sein: Nämlich einfach hier lebend und unabhängig 
davon, woher man kommt oder wie man aussieht.

Grußworte
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Schleswig-Holstein ist ein 
weltoffenes, tolerantes Land. 
Gegenseitige Wertschätzung, 
Interesse an und am Anderen 
und die sprichwörtliche nord-
deutsche Gelassenheit haben 
unser Zusammenleben immer 
geprägt. Und dennoch haben 
wir im Koalitionsvertrag einver-
nehmlich das Erfordernis eines 

Landesaktionsplanes gegen Rassismus festgestellt. 

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus stellen nicht 
nur eine Bedrohung für diejenigen dar, gegen die sich solches Ver-
halten richtet. Sie sind unmittelbare Verstöße gegen die Grund-
sätze der Demokratie, Freiheit und Rechtstaatlichkeit. Deshalb ist 
der Staat verpflichtet, rassistisch motivierten Ungleichbehand
lungen aktiv entgegenzuwirken. Aber er kann diese Aufgabe nicht 
allein bewältigen. Die Bekämpfung rassistischer Diskriminierung 
und Ideologien der Ungleichwertigkeit jedweder Art muss uns 
allen eine Verpflichtung sein und als Daueraufgabe auf allen gesell-
schaftlichen Ebenen angesehen werden. Wenn wir jetzt Bewusst-
sein, Sensibilisierung und Verantwortungsgefühl für den Schutz vor 
Diskriminierungen jeglicher Art schaffen, wird der erforderliche 
gesellschaftliche Zusammenhalt auch für die nächsten Generati-
onen verbessert. Das erfordert auch, dass wir unbequeme Wahr-
heiten aus- und ansprechen, denn Wegsehen und Schweigen sind 
weder eine Option für die Opfer noch für unsere Gesellschaft. 

Gut gemeinten Worten müssen Taten folgen. Und deshalb begrü-
ßen wir Freie Demokraten ausdrücklich, dass wir mit dem Landes-
aktionsplan gegen Rassismus einen Rahmen setzen, um in allen 
Politik- und Lebensbereichen ressortübergreifend Maßnahmen zu 
planen und umzusetzen, um dem Rassismus in unserer Gesellschaft 
frühzeitig entgegenzuwirken. Allzu oft versteckt sich Rassismus in 
Allerweltsäußerungen und häufig sind sich Menschen des rassisti-

Grußwort
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schen Duktus ihrer Äußerungen gar nicht bewusst. Hier gilt es, dass 
Bewusstsein zu schärfen, ohne sich aber in einer bevormundenden 
Überkorrektheit zu verlieren. Es geht uns nicht um „Umerziehung“, 
sondern um Erkenntnis und Verständnis. Wir müssen begreiflich 
machen, wo unsere offene, freie, demokratische und rechtsstaat-
liche Gesellschaft durch Rassismus immer noch bedroht wird und 
welche schädlichen Folgen dies für unser Gemeinwesen hat. Nur 
mit einer Schärfung unseres Problembewusstseins, wird Rassis-
mus in unserer Gesellschaft überwunden werden können. Und es 
ist mein Wunsch, dass wir in Schleswig-Holstein mit dem Landesak-
tionsplan gegen Rassismus hierzu einen wichtigen und spürbaren 
Beitrag leisten werden. Das Ziel muss über gegenseitige Akzeptanz 
des Anderen hinausgehen. Wir wollen ein wirkliches Zusammen
leben in der Einheit der Vielfalt bei aller Unterschiedlichkeit der 
Menschen erreichen. 

Jan Marcus Rossa, MdL 
FDP-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag

Grußworte
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Jeden Tag erfahren Menschen 
in unserer Gesellschaft unter-
schiedliche Formen von Ras-
sismus, zuletzt auch verstärkt 
im digitalen Raum oder bei 
Demonstrationen von „Quer-
denkenden“, wo sich rechtsex-
treme Verschwörungstheorien 
verbreiten. 

Wir verurteilen jede Form von Rassismus und zeigen uns solidarisch 
mit den Betroffenen. Sie müssen besonders geschützt und unter-
stützt werden. Es freut mich daher, dass alle demokratischen Par-
teien in Schleswig-Holstein einen Grundkonsens zum Kampf gegen 
Rassismus haben.

Wir finden es wichtig, uns gemeinsam gegen Rassismus einzu
setzen, auch wenn sich unsere Vorstellungen der Umsetzung unter-
scheiden. Unser aller Verantwortung muss sein, jede Form von 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit abzuwehren. Diese 
Menschenfeindlichkeit zeigt sich nicht erst dann, wenn jemand 
körperliche Gewalt erfährt. 

Man muss sich nichts vormachen, niemand von uns ist ganz und 
gar frei von Vorurteilen. Rassismus und die ihm vorausgehenden 
Vorurteile werden innerhalb unserer Gesellschaft immer wieder 
reproduziert. 

Das Problem liegt nicht darin, dass wir Vorurteile haben; es liegt 
darin, wie wir mit ihnen umgehen. Ein Aktionsplan gegen Rassis-
mus kann hierbei effektiv bei der Problemlösung mitwirken. Er 
muss sich jetzt in der Praxis beweisen und in regelmäßigen Abstän-
den vom Parlament bewertet werden. Wir freuen uns darauf, in 
diesem Prozess beteiligt zu werden.

Grußwort
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Wir haben in Schleswig-Holstein eine sehr aktive Zivilgesellschaft, 
die unter verschiedenen Blickwinkeln gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit aufgrund ethnischer Abstammung oder 
Erscheinungsbild Tag für Tag ankämpft. 

Diesen zivilgesellschaftlichen Akteur*innen sind wir als Gesellschaft 
zu großem Dank verpflichtet, gerade auch, da sie mit ihrer Exper-
tise an der inhaltlichen Ausrichtung des Landesaktionsplan mitge-
wirkt haben.

Ich erhoffe mir deshalb von diesem Aktionsplan auch besonders 
eine Stärkung und Ausdehnung der finanziellen Förderung die-
ser zivilgesellschaftlichen Initiativen. Nur im Zusammenwirken von 
Staat und Zivilgesellschaft kann der Kampf gegen Rassismus erfolg-
reich fortgesetzt werden.

Aus unserer Sicht wäre es außerdem sinnvoll, an einer unserer 
Hochschulen eine Lehr- und Forschungsstelle einzurichten, die 
sich mit dem bestehenden und historischen Rassismus in Schles-
wig-Holstein (und darüber hinaus) auseinandersetzt. Diese könnte 
Handlungsempfehlungen für Politik und Verwaltung abgeben. 

Tobias von Pein, MdL 
SPD-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag

Grußworte
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Was mich immer wieder in 
Gesprächen, Interviews oder 
Debatten über Rassismus in 
Deutschland in den zurücklie-
genden Jahren irritiert hat, war 
die einleitende Frage, ob es 
denn überhaupt noch Rassis-
mus in Deutschland gäbe. Men-
schen, die von Rassismus betrof-
fen sind, mussten so immer 

wieder auf ein Neues von den unangenehmen, diskriminierenden, 
teils traumatischen Erfahrungen berichten, die sie aufgrund von 
Rassismus erlebt haben. Erst danach konnte man in die lösungsori-
entierte Auseinandersetzung übergehen. 

Wir müssen endlich über diesen Punkt hinwegkommen und aner-
kennen, dass Rassismus kein Problem einzelner Personen ist, son-
dern uns als Gesellschaft betrifft. Rassismus ist nicht nur am rechten 
Rand zu verorten. Wir wissen beispielsweise aus der Mitte-Studie 
der Friedrich-Ebert-Stiftung, dass rassistisches Denken und Han-
deln auch dort wirkmächtig ist, wo wir sonst gerne von der gesell-
schaftlichen Mitte sprechen, also in einem politischen Umfeld, das 
wir als durchschnittlich bezeichnen würden. Wir alle müssen uns 
bewusst werden, inwiefern wir rassistisches Denken verinnerlicht 
haben und in welchen Fällen sich das auf unser Handeln auswirkt. 

Zugleich ist es unabdingbar, dass wir Rassismus als Struktur, als Sys-
tem verstehen, das Ungleichheiten normal scheinen lässt und so 
legitimiert. Rassismus hat immer auch etwas mit Machtverhältnissen 
zu tun. 

Daher müssen wir gezielt und strukturell für einen gesellschaftli-
chen Wandel arbeiten. 

Die Aufteilung der Menschen in vermeintliche Rassen und die 
damit einhergehende Zuteilung von angeblichen Eigenschaften 

Grußwort
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diente von Beginn an der Vorstellung einer hierarchischen Ord-
nung, die die Ausbeutung und Unterdrückung ganzer Bevölke-
rungsteile mit sich brachte. Diese Kontinuitäten sind bis heute in 
gesellschaftlichen Machtverhältnissen und – bewusst wie unbe-
wusst – weitergegebenen Vorurteilen spürbar. 

Aus unserer Sicht brauchen wir ein besseres historisches Verständ-
nis für unsere eigene koloniale Geschichte.

Wir als SSW haben uns in der zurückliegenden Legislaturperiode 
daher explizit für die Aufarbeitung der deutschen und europäi-
schen Kolonialgeschichte in Schleswig-Holstein eingesetzt. Schles-
wig-Holstein hat aus zwei Blickwinkeln historische Anteile in zurück-
liegenden kolonialen Bestrebungen. Einmal der Deutschen und 
einmal der Dänischen. So gesehen ist der Kolonialismus Teil unse-
rer Regionalgeschichte. 

Antirassismusarbeit braucht immer auch den Blick in die Vergan-
genheit. 

Deshalb ist es unumgänglich, diesen Zusammenhängen auch im 
Landesaktionsplan gegen Rassismus Raum einzuräumen. 

Wir freuen uns auf die Umsetzung! 

Lars Harms, MdL 
und die Abgeordneten des SSW im Schleswig-Holsteinischen 
Landtag

Grußworte
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1. Einführung

Die Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit aller Menschen 
sowie das Verbot jeglicher Form von Diskriminierung und Benach-
teiligung sind im Grundgesetz (Art. 3) verankert und expliziter 
Bestandteil der Landesverfassung Schleswig-Holsteins. Unter das 
Verbot fällt auch jegliche Form von Rassismus und rassistischer Dis-
kriminierung. 

Die Gestaltung einer rassismusfreien Gesellschaft sollte daher das 
erklärte Ziel aller Menschen in Deutschland und hier in Schles-
wig-Holstein sein. Nicht zuletzt jüngere Ereignisse verdeutlichen 
jedoch, dass Rassismus ein Thema in Deutschland ist und rassisti-
sche Einstellungen im Bundesgebiet weit verbreitet sind. Bei dem 
antisemitischen Versuch eines Massenmordes in einer Synagoge 
in Halle im Oktober 2019 verloren zwei Menschen ihr Leben und 
bei dem offensichtlich rassistisch motivierten Anschlag im Feb-
ruar 2020 in Hanau wurden neun Menschen getötet. 1 Viele als asia-
tisch wahrgenommene Menschen wurden während der Corona-
Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 angegriffen, bedroht und 
beschimpft, da sie mit dem Ursprungsort des Virus, der chinesi-
schen Stadt Wuhan, in Verbindung gebracht wurden. 2 Dies zeigt 
nur einen kleinen, leider aktuellen Ausschnitt der rassistischen Ent-
wicklungen in Deutschland. Einen umfassenden Überblick über das 

1	 Kluge, U. et al. (2020).
2	 Suda, K., Mayer, S. J., Nguyen, C. (2020). 
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Jahr 2019 gibt der im Juni 2020 veröffentlichte Bericht der Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes. Hier stellen rassistische Diskri-
minierungen erneut den größten Anteil der Beratungsanfragen 
dar. 3 Ein ähnliches Bild zeigt auch der Tätigkeitsbericht der Anti-
diskriminierungsstelle des Landes Schleswig-Holstein für die Jahre 
2017 / 2018: Anfragen zu Diskriminierungen aufgrund der ethni-
schen Herkunft sind nach Diskriminierungen aufgrund einer Behin-
derung die zweitgrößte Fallgruppe. 4

In Schleswig-Holstein hat die Förderung kultureller Vielfalt einen 
hohen Stellenwert. Dabei ist die aktive Minderheitenpolitik von gro-
ßer Bedeutung, welche sich auf die dänische Minderheit, die frie-
sische Volksgruppe und deutsche Sinti und Roma bezieht. 5 Die 
Landesregierung engagiert sich aus voller Überzeugung gegen 
Rassismus und möchte die bestehenden Aktivitäten gegen Rassis-
mus, auch zwischen Minderheiten, fördern und vertiefen. So ist im 
aktuellen Koalitionsvertrag (2017–2022) folgende Zielsetzung zum 
Thema Antirassismus festgehalten:

„Menschen verschiedener Herkunft leben hier seit Jahrhunderten 
als Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner und sind 
Teil der Gesellschaft. Weltoffenheit ist aber mehr als ein Bekennt-
nis. Menschen müssen unabhängig von ihrer Hautfarbe, ethnischen 
oder religiösen Herkunft diskriminierungsfrei leben können. Wir 
werden einen Landesaktionsplan gegen Rassismus auf den Weg 
bringen und dabei bildungs-, gesellschafts-, sozial- sowie innen- 
und rechtspolitische Aspekte berücksichtigen. Die Maßnahmen 
müssen zwischen den beteiligten Ressorts abgestimmt werden.“ 6

3	 Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2020). Jahresbericht 2019. 
4	 Die Bürgerbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein (2019).
5 Bericht der Landesregierung: Minderheiten- und Volksgruppenpolitik in der 

18. Legislaturperiode (2012–2017) – Minderheitenbericht 2017. Drucksache 
18/5279.

6 Aus dem Koalitionsvertrag für die 19. Wahlperiode des Schleswig-Holsteini-
schen Landtages (2017–2022). Das Ziel verbindet, weltoffen – wirtschaftlich 
wie ökologisch stark – menschlich, Seite 87. 
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Welches Ziel verfolgt der Landesaktionsplan gegen Rassismus?

Mit diesem Landesaktionsplan setzt die Landesregierung ein kla-
res Zeichen gegen jegliche Formen von Rassismus und für Viel-
falt, Toleranz 7 und Respekt in Schleswig-Holstein. Die Landesregie-
rung setzt sich dafür ein, dass die Menschen in Schleswig-Holstein 
ihr Zusammenleben gemeinsam gestalten können, offen, tolerant 
und respektvoll miteinander umgehen und die Werte des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung leben. Der Titel des Landesak-
tionsplans bringt dies zum Ausdruck und fungiert als Leitmotiv für 
den schleswig-holsteinischen Landesaktionsplan sowie das Zusam-
menleben im Land: „Gemeinsam verschieden – FÜR VIELFALT, 
TOLERANZ UND RESPEKT IN SCHLESWIG-HOLSTEIN“. 

Der Landesaktionsplan knüpft an Bestehendem an, identifi-
ziert Lücken und stößt Aktivitäten an, um Rassismus nachhaltig zu 
bekämpfen. Dabei betont die Landesregierung ihre Wertschätzung 
der in Schleswig-Holstein bereits bestehenden Initiativen gegen 
Rassismus, die häufig aus einer engagierten Zivilgesellschaft her-
aus gestaltet werden. Zudem beschreibt der Landesaktionsplan die 
grundsätzliche Einstellung der rassismusfreien Teilhabe aller Men-
schen in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft, die für alle Men-
schen im Land gültig sein sollte. 

7 Der Begriff Toleranz entstammt dem Lateinischen „tolerare“ und bedeutet 
„erdulden, ertragen“. In diesem Sinne impliziert er eine Ablehnungskompo-
nente. Die Verwendung des Toleranzbegriffs wird daher insbesondere im 
Kontext von Rassismus kritisch diskutiert. Einen umfassenden Überblick über 
den Diskurs gibt zum Beispiel Forst (2003). Im Landesaktionsplan wird Tole-
ranz als wechselseitige Anerkennung und politische Gleichheit verstanden.
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An wen richtet sich der Landesaktionsplan gegen Rassismus? 

Die im Folgenden identifizierten Aktivitäten und Maßnahmen 
gegen Rassismus richten sich in erster Linie an die Landesregie-
rung in ihrem Zuständigkeitsbereich. Die Umsetzung wird durch 
die Ministerien und die Staatskanzlei des Landes Schleswig-Hol-
stein sowie durch nachgeordnete Behörden und die Landesbeauf-
tragten verantwortet. Dem Landesaktionsplan liegt darüber hinaus 
der Wunsch zugrunde, dass außerhalb der Landesverwaltung jede 
und jeder einzelne Einwohner:in im Land Schleswig-Holstein ein 
Bewusstsein für die Problematik des Rassismus entwickelt, Sensibi-
lisierung erfährt und angeregt wird, einen eigenen Beitrag gegen 
Rassismus zu leisten. 
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2. Methodisches Vorgehen und 
Aufbau des Landesaktionsplans

2.1 Wer war mit der Erstellung 
des Landesaktionsplans gegen 
Rassismus befasst?

	∙ Eine Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) fungierte als 
ressortübergreifendes Steuerungs- und Abstimmungsgremium 
im Sinne des Koalitionsvertrags. Hier kamen Vertreter:innen 
aller Ressorts sowie der Beauftragten des Landes Schleswig-
Holstein zusammen, um über den Prozess und die Inhalte 
des Landesaktionsplans zu beraten und die politischen 
Entscheidungen vorzubereiten. 

Zusammensetzung der IMAG:
	∙ Der Ministerpräsident – Staatskanzlei
	∙ Finanzministerium 
	∙ Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und 

Senioren 
	∙ Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz 
	∙ Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
	∙ Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 

Gleichstellung 
	∙ Landespräventionsrat und Landesdemokratiezentrum 
	∙ Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 

und Digitalisierung 

i
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	∙ Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus 

	∙ Landesbeauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und 
Zuwanderungsfragen 

	∙ Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung 
	∙ Landesbeauftragter für politische Bildung
	∙ Beauftragter des Ministerpräsidenten in Angelegenheiten 

nationaler Minderheiten und Volksgruppen, Grenzlandarbeit 
und Niederdeutsch 

	∙ Antidiskriminierungsstelle des Landes 

	∙ Die koordinierende Federführung für den Gesamtprozess hatten 
der Landespräventionsrat und das Landesdemokratiezentrum 
Schleswig-Holstein mit dienstlicher Anbindung an das Ministeri-
um für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung 
des Landes Schleswig-Holsteins inne. Dies bezog sich insbeson-
dere auf die Steuerung des Gesamtprozesses, die organisatori-
schen Absprachen und die Organisation der Zusammenarbeit 
mit der wissenschaftlichen Begleitung.

	∙ Zivilgesellschaftliche Akteur:innen aus Schleswig-Holstein 
waren wichtige Impulsgeber:innen für die inhaltliche Aus
gestaltung des Landesaktionsplans. Ihre Beiträge wurden im 
Zuge zweier Dialogveranstaltungen systematisch aufgenommen 
und bei der Erstellung des Landesaktionsplans bestmöglich 
berücksichtigt (siehe Abschnitt 2.2). Eine Übersicht über die 
beteiligten Akteur:innen bzw. Institutionen befindet sich im 
Anhang (Anhang A).

	∙ Ramboll Management Consulting übernahm die wissen
schaftliche Begleitung des Landesaktionsplans. 
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Neben der Expertise aus der Zivilgesellschaft wurde externe 
Expertise von folgenden Akteur:innen zu verschiedenen Frage
stellungen eingeholt: 
	∙ Jeff Klein: politische Kommunikation beim Verein Each One 

Teach One, Berlin. Inputvortrag und Diskussion zu (Anti-Schwar-
zem) Rassismus und Community-basierten antirassistischen 
Maßnahmen.

	∙ Prof. Dr. Karim Fereidooni: Juniorprofessor für Didaktik der so-
zialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum. 
Input und Diskussion zu Rassismuserfahrungen von Schüler:in-
nen und Lehrer:innen im deutschen Schulwesen.

	∙ Dr. Opayi Mudimu: Vorsitzender des Afrodeutschen Vereins 
Schleswig-Holstein. Inputvortrag und Diskussion zu Kolonialis-
mus in Schleswig-Holstein sowie Rassismusprävention in der 
Kita.

	∙ Sally Riedel: Doktorandin Hafen City Universität und Vorstands-
vorsitzende MOSAIQ e. V., Hamburg. Überblick über Rassismus 
– Ideologie, Ebenen und Wirken.

	∙ Derya Örnek: Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein e. V. 
Gesammelte Darstellung von Rassismuserfahrungen in der Kita.

	∙ Michael Regner: Verband Evangelischer Kindertageseinrichtun-
gen in Schleswig-Holstein. Diskussion zu Möglichkeiten von Ras-
sismusprävention in der Kita.
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2.2 Wie wurde der Landes
aktionsplan gegen Rassismus 
entwickelt?

Die Landesregierung hat für die Erstellung des Landesaktionsplans 
einen partizipativen Prozess entwickelt, der auf drei Entwicklungs-
schritten beruht, die nachfolgend näher beschrieben werden: 
1.	 Die Bestandsaufnahme von bereits bestehenden Maßnah-

men im Bereich der Antirassismusarbeit der Landesregierung.
2.	 Der Dialog mit der Zivilgesellschaft auf zwei Dialogveranstal-

tungen zu bestehenden und neuen Maßnahmen der Antiras-
sismusarbeit im Land.

3.	 Die Entwicklung von neuen Maßnahmen und Empfehlungen 
der Landesregierung, die auch auf den Impulsen aus der 
Zivilgesellschaft beruhen. Diese Impulse wurden in der IMAG 
geprüft und vertieft – teilweise unter Zuhilfenahme externen 
Sachverstands. 

1. Die Bestandsaufnahme

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden alle Ministerien und 
nachgeordneten Bereiche sowie die Landesbeauftragten gebeten, 
bestehende Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich des Antirassis-
mus zusammenzutragen. Es wurden insgesamt 78 Maßnahmen der 
Landesregierung in den Landesaktionsplan aufgenommen. Diese 
bilden den Ausgangspunkt des Landesaktionsplans und werden 
jeweils in Kapitel 4 vorgestellt. Zudem befindet sich im Anhang 
(Anhang B) eine Übersicht der Maßnahmen je Ressort.

Die Bestandsaufnahme wurde durch eine Abfrage bei den Kommu-
nen ergänzt, um ein Streiflicht auf deren Aktivitäten ebenfalls abbil-
den zu können. Aus zehn schleswig-holsteinischen Kommunen 
wurden insgesamt 49 Maßnahmen zurückgemeldet. Diese Rück-
meldungen werden als Beispiele aus der kommunalen Praxis ver-
standen und sind ebenfalls in Kapitel 4 aufgeführt. 
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Es ist davon auszugehen, dass in den Kommunen darüber hinaus 
mehr Einzelaktivitäten und temporäre Maßnahmen umgesetzt wer-
den, die mittelbar oder unmittelbar gegen Rassismus im lokalen 
Raum wirken.

Die Maßnahmen wurden auf ihre Relevanz für den Landesaktions-
plan überprüft. Zu den Maßnahmen im Landesaktionsplan zäh-
len sowohl unmittelbare Maßnahmen, die sich direkt auf das The-
menfeld Rassismus beziehen, als auch Maßnahmen, die indirekt auf 
das Ziel der Antirassismusarbeit in Schleswig-Holstein wirken (u. a. 
Demokratieförderung allgemein). Es wurden Maßnahmen aufge-
nommen, die längerfristig angelegt sind. Einmalige Aktivitäten und 
Einzelmaßnahmen wie Tagesveranstaltungen oder Seminare wur-
den daher nicht im Einzelnen erfasst. 

2. Der Dialog mit der Zivilgesellschaft

Ein elementarer Aspekt des Landesaktionsplans gegen Rassismus 
ist der Diskurs mit und die Beteiligung von Betroffenen und rele-
vanten Akteur:innen der Antirassismusarbeit. In zwei Dialogveran-
staltungen wurden bestehende Maßnahmen gegen Rassismus kri-
tisch reflektiert und neue Impulse diskutiert.

Die Liste der landesweit Eingeladenen umfasste insgesamt 510 
Vertreter:innen von Organisationen, Vereinen, Wissenschaft und 
Politik sowie der Landesverwaltung und der Kommunen im Land 
Schleswig-Holstein. 

Teilnehmende der 
ersten Dialogveran
staltungen begut
achten Maßnahmen der 
Bestandsaufnahme,  
die auf Postern an Stell-
wänden aushängen.
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Anhang

Anhang A: Übersicht der teilnehmenden Akteure / Institutionen auf der 
ersten und zweiten Dialogveranstaltung

	∙ Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein e. V.
	∙ Antidiskriminierungsstelle des Landes Schleswig-Holstein
	∙ Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein (advsh) e. V.
	∙ Arbeit und Leben Schleswig-Holstein e. V.
	∙ Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e. V.
	∙ Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein e. V. / AWO Interkulturell
	∙ Arbeitskreis: Rassismus / Antifaschismus Verdi-Nord Lübeck
	∙ Arbeitsstelle Flucht, Migration und Zusammenleben, Kirchenkreis 

Schleswig-Flensburg
	∙ Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde
	∙ Bund ehrenamtlicher Richter
	∙ Bündnis 90 / Die Grünen
	∙ Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein e. V.
	∙ Büro des Zuwanderungsbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein
	∙ Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
	∙ Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD)
	∙ Desiderius-Erasmus-Stiftung e. V.
	∙ Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
	∙ Deutsche Kinder- und Jugendstiftung / Transferagentur Nord-Ost
	∙ DGB Nord
	∙ Diakonisches Werk Schleswig-Holstein e.V.
	∙ El Colegio de México
	∙ ePunkt e. V. – Bürgerkraftwerk und Freiwilligenagentur für Lübeck
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	∙ Europäisches Zentrum für Minderheitenfragen (ECMI European Centre 
for Minority Issues)

	∙ Fachhochschule Kiel
	∙ Fachstelle für Demokratiepädagogik bei der Aktion Kinder- und 

Jugendschutz Schleswig-Holstein e. V. (AKJS)
	∙ Familienzentrum Kronshagen
	∙ Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein
	∙ Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.
	∙ Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten
	∙ Forum für Migrantinnen und Migranten in der Hansestadt Lübeck
	∙ Fremde brauchen Freunde e. V., Husum
	∙ Gemeindediakonie Lübeck e. V.
	∙ Geschäftsstelle Echte Vielfalt
	∙ Handwerkskammer Lübeck
	∙ Hansestadt Lübeck, Stabsstelle Integration
	∙ Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein e. V.
	∙ Hermann Ehlers Akademie gGmbH
	∙ Initiative Kiel postkolonial (Ehrenamt)
	∙ Institut für Sozialwissenschaften / Arbeitsbereich Gender & Diversity 

Studies Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
	∙ INTEGRAL e. V.
	∙ Interkulturelle Begegnungsstätte Haus der Kulturen e. V.
	∙ Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg
	∙ Jüdische Gemeinde Kiel und Region e. V.
	∙ JugendAkademie Segeberg
	∙ Jugendschutzbeauftragte für den Erzieherischen Jugendschutz, Stadt 

Flensburg
	∙ Jugendtreffs: KiJu & JuRa
	∙ KAST e. V.
	∙ Kiel Postkolonial / Diakonie Altholstein
	∙ Kieler Forschungsstelle Toleranz (KFT)
	∙ KielRegion GmbH
	∙ Kinder und Jugend Netzwerk Neustadt in Holstein e. V.
	∙ Kinder- und Jugendbeirat Bad Oldesloe / Schule ohne Rassismus
	∙ Kinder und Jugendbeirat Heikendorf, Heinrich-Heine-Schule 

Heikendorf
	∙ Kinder und Jugendbüro der Landeshauptstadt Kiel
	∙ Kinder- und Jugendbüro Stadt Flensburg
	∙ KOA – Kollektiv Afrodeutscher Frauen
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	∙ Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie leben!“, 
Neustadt-Holstein

	∙ Kreis Dithmarschen, Bildungskoordination für Neuzugewanderte
	∙ Kreis Ostholstein, Koordinatorin KITZ
	∙ Kreis Plön, Koordination Integration und Teilhabe
	∙ Kreis Ratzeburg, Jugendförderung
	∙ Kreis Rendsburg-Eckernförde, Integration & Einbürgerung
	∙ Kreis Schleswig-Flensburg, Koordination Integration, Teilhabe und Zu-

sammenhalt und Bildungskoordination für Neuzugewanderte
	∙ Kreis Stormarn, Jugendschutzbeauftragte
	∙ Kreisjugendring Nordfriesland e. V.
	∙ Kreisjugendring Stormarn e. V.
	∙ Kriminalpräventiver Rat der Stadt Pinneberg
	∙ Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung Schleswig-Holstein
	∙ Landesbeauftragter für politische Bildung Schleswig-Holstein
	∙ Landeshauptstadt Kiel / Amt für Soziale Dienste / Referat für Migration
	∙ Landeshauptstadt Kiel, Bildungskoordination für Neuzugewanderte
	∙ Landeshauptstadt Kiel, Flüchtlingskoordination
	∙ Landeshauptstadt Kiel, Jugendamt
	∙ Landesjugendring Schleswig-Holstein e. V.
	∙ Landeskulturverband Schleswig-Holstein e. V.
	∙ Landesschülervertretung
	∙ Medibüro Kiel e. V.
	∙ Migrantenforum Kiel
	∙ Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schles-

wig-Holstein des Landes Schleswig-Holstein
	∙ Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Di-

gitalisierung des Landes Schleswig-Holstein
	∙ Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstel-

lung des Landes Schleswig-Holstein, Landespräventionsrat
	∙ Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstel-

lung des Landes Schleswig-Holstein, Landesdemokratiezentrum
	∙ Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstel-

lung des Landes Schleswig-Holstein
	∙ Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz des Landes 

Schleswig-Holstein
	∙ Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 

des Landes Schleswig-Holstein
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	∙ Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Touris-
mus des Landes Schleswig-Holstein

	∙ Verein Miteinander Leben e. V.
	∙ Muthesius Kunsthochschule Kiel
	∙ Neumünster Medien e. V. (NMS TV)
	∙ Offene Kinder- und Jugendarbeit in Schleswig-Holstein
	∙ Omas gegen Rechts
	∙ PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e.V.
	∙ PROvention – Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein e.V.
	∙ Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein (PKSH)
	∙ Regionale Beratungsteam gegen Rechtsextremismus/AWO Lan-

desverband S-H
	∙ Regionale Beratungsteams gegen Rechtsextremimus, AKJS
	∙ Regionale Beratungsteams gegen Rechtsextremismus AWO Inter-

kulturell Schleswig-Holstein
	∙ Runder Tisch für Toleranz und Demokratie
	∙ Schleswig-Holsteinischer Fußballverband e. V.
	∙ sisters e. V.
	∙ Sozialdienst muslimischer Frauen Neumünster e. V.
	∙ Sprechvogel: diversity-training
	∙ Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein
	∙ Stabsstelle Integration der Stadt Flensburg
	∙ Stadt Bad Segeberg, Familie, Bildung, Soziales
	∙ Stadt Brunsbüttel, Ordnung und Sicherheit, Bürgerbüro, Soziale 

Angelegenheiten
	∙ Stadt Flensburg, Stabsstelle Integration
	∙ Stadt Neumünster, Koordinierungsstelle Integration
	∙ Stadt Norderstedt, Koordination Beteiligung
	∙ Stadt Schwentinental, Ehrenamtsbüro
	∙ Städteverband Schleswig-Holstein
	∙ Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein e. V.
	∙ Universität Lübeck
	∙ UTS e. V., Migrationsberatung
	∙ ver.di Nord
	∙ Verband Deutscher Sinti und Roma e. V.
	∙ Weisser Ring Landesverband Schleswig-Holstein e. V.
	∙ zebra – Zentrum für Betroffene rechter Angriffe e. V.
	∙ Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Mig-

ranten e. V.
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Anhang B: Maßnahmen der Bestandsaufnahme und neue 
Maßnahmen sortiert nach Zuständigkeit

Titel / Inhalt bestehender Maßnahmen Handlungsfeld
Plakette der Amadeu-Antonio-Stiftung „Kein Ort für 
Neonazis“ 
Die Kampagne „Kein Ort für Neonazis“ will Bürger:innen, 
zivilgesellschaftliche Initiativen und vor allem Jugendliche 
für demokratische Kultur gewinnen und dem Rechtsextre-
mismus vor Ort entgegenstehen. Ziel der Kampagne ist es, 
mit einer größeren Bewegung aller demokratischen Kräfte 
die Verankerung der Neonazi-Szene in den Bundesländern 
dauerhaft zu verhindern. Einige Ministerien des Landes 
Schleswig-Holstein haben ihre Verbundenheit mit der Kam-
pagne durch öffentliches Anbringen der Plakette „Kein Ort 
für Neonazis“ zum Ausdruck gebracht. So findet sie sich bei-
spielsweise am Haupteingang des Finanzministeriums, beim 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung und beim Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren. 

Handlungsfeld 3: Gesell-
schaftliches Engagement 
gegen Rassismus und für 
Demokratie

Alle Ressorts



Anhang

157

Titel / Inhalt neuer Maßnahmen Handlungsfeld

1. Zukünftige Ersetzung des „Rasse“-Begriffs in Landesge-
setzen und -verordnungen sowie im Sprachgebrauch der 
Landesregierung
Die Landesregierung Schleswig-Holstein wird den „Rasse“-
Begriff zukünftig nicht mehr verwenden und ihn durch eine 
geeignete Formulierung ersetzen. Dies bezieht sich auf alle 
einschlägigen Landesgesetze und -verordnungen sowie 
den internen Sprachgebrauch. Bei der finalen Entscheidung 
der Landesregierung über die Neuformulierung wird eine 
Entscheidung auf Bundesebene zur Streichung des Begriffs 
„Rasse“ im Grundgesetz berücksichtigt. Die Landesregie-
rung wird im ersten Schritt prüfen, in welchen Landesgeset-
zen und -verordnungen der Begriff „Rasse“ vorkommt.

übergreifend

2. Prüfung der Möglichkeiten einer längerfristigen Projekt-
finanzierung in der Antirassismusarbeit 
Die jeweils Zuständigen für die Projektförderung im Bereich 
der Antirassismusarbeit prüfen, inwieweit sich einjährige 
Förderzyklen verlängern lassen oder gegebenenfalls die 
Mittel der längerfristigen Förderung ausgeweitet werden 
können.

übergreifend

3. Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der in der Anti-
rassismusarbeit tätigen Projekte 
Im Zuge der Veröffentlichung des Landesaktionsplans wird 
es eine begleitende Pressearbeit geben. Der Landesaktions-
plan fasst viele Maßnahmen zusammen, deren Sichtbarkeit 
durch die Veröffentlichung unterstützt wird.
Zudem wird innerhalb der Landesverwaltung über das Intra-
net zu Antirassismusmaßnahmen informiert. Extern erfolgt 
die Information jeweils über bestehende Verteiler und 
Newsletter. Dies gilt für die Veröffentlichung des Landes-
aktionsplans und für zukünftige Aktivitäten und Projekte im 
Bereich der Antirassismusarbeit, um die Öffentlichkeitsar-
beit der Projektträger bestmöglich zu unterstützen.

übergreifend
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7. Verstärkte Nutzung der Austauschformate mit der Zivil-
gesellschaft und öffentlicher Veranstaltungen zum Thema 
Rassismus 
Die Landesregierung erkennt die Notwendigkeit, Räume 
für Rassismuserfahrene zum Austausch und gegenseitiger 
Stärkung zu schaffen. Hierfür sollen bestehende Austausch-
formate, Netzwerktreffen und ähnliche Strukturen verstärkt 
genutzt werden. 
Die Landesregierung strebt an, bei der Ansprache zu ent-
sprechenden Veranstaltungen auf eine breite Beteiligung 
von Betroffenen und Migrant:innenorganisationen zu ach-
ten.

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis-
tischen Diskriminierungen 
auf individueller Ebene

Der Ministerpräsident –  
Staatskanzlei

Titel / Inhalt neuer Maßnahmen Handlungsfeld

9. Ergänzung bestehender Fortbildungsformate um die 
Themen Diversität und Rassismus
Diversität und Rassismuskritik werden in bestehende Fortbil-
dungsformate für die Mitarbeitenden der Landesverwaltung 
verstärkt integriert.

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene



Anhang

159

Titel / Inhalt neuer Maßnahmen Handlungsfeld

10. Erstellung eines Leitfadens zu diskriminierungsfreier 
bzw. rassismuskritischer Sprache für die Landesverwaltung 
Die Landesregierung Schleswig-Holstein strebt eine rassis-
musfreie Sprache an. Rassismuskritische Aspekte werden in 
einem Leitfaden für diskriminierungsfreie Sprache und bild-
liche Darstellung zusammengeführt.
Der Leitfaden soll für eine rassismuskritische Sprache inner-
halb der Landesregierung sensibilisieren und zur Orientie-
rung im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit die-
nen (Publikationen, Reden, Grußworte u. a.).

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene

11. Rassismuskritische Schulung der Beobachtungs
beurteilenden des Assessmentcenters
Alle Bewerbungen für eine Ausbildung in der Landesver-
waltung Schleswig-Holstein laufen standardmäßig über ein 
Online-Verfahren, in dem ausschließlich vorab definierte Kri-
terien wie Abschlussnoten, Zeugnisse usw. erfasst werden. 
Auf dieser Basis wird automatisiert die Freischaltung für den 
Online-Test geregelt, der den Zugang zum Assessment Cen-
ter regelt. Erst von diesem Zeitpunkt an handelt es sich um 
ein personalisiertes Auswahlverfahren. Alle an diesem Ver-
fahren sowie an weiteren Auswahlverfahren Beteiligten sol-
len rassismuskritisch geschult werden.

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene

12. Verstärkte Verwendung von Botschafter:innen und Vor-
bildern in der Nachwuchsgewinnung 
In Kampagnen zur Nachwuchsgewinnung werden verstärkt 
Botschafter:innen und Vorbilder einbezogen, die sich an der 
gesellschaftlichen Diversität orientieren. Mit der Aufnahme 
von solchen Botschafter:innen und Vorbildern sollen die 
Kampagnen zur Nachwuchsgewinnung diskriminierungs-
frei gestaltet werden und insbesondere gesellschaftliche 
Gruppierungen einschließen und ansprechen, die mit ihren 
zusätzlichen Kenntnissen (z. B. Mehrsprachigkeit) und Fähig-
keiten (z. B. durch Erfahrungen mit anderen Kulturen) bis-
lang in der Verwaltung nicht adäquat vertreten sind.

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene
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Fortbildungslehrgänge für Nachwuchsführungskräfte in 
der Finanzverwaltung „Kompetent Führen“ mit Inhalten 
zur interkulturellen Kompetenz
Es handelt es sich um Schulungen innerhalb des Ressorts 
der Finanzverwaltung für Nachwuchsführungskräfte aus 
dem gehobenen (und höheren) Dienst der Finanzverwal-
tung. Nachwuchskräfte aus dem gehobenen Dienst wer-
den aus den Reihen der Finanzverwaltung gewonnen, die 
Einstellung von Nachwuchskräften des höheren Dienstes 
erfolgt durch die Finanzverwaltung. Fortbildungen werden 
angeboten und organisiert durch das Bildungszentrum der 
Finanzverwaltung in Malente (BiZ Steuern). 

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene

Fortbildungslehrgänge in der Finanzverwaltung zum 
Thema „Interkulturelle Kompetenz“
Die Fortbildung richtet sich an Mitarbeiter:innen der Finanz-
ämter in publikumsintensiven Dienststellen im Innendienst, 
in den Erhebungsstellen und in den Außendiensten. Diese 
Fortbildung wird angeboten und organisiert durch das 
Bildungszentrum der Finanzverwaltung in Malente (BiZ 
Steuern).

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene

Finanzministerium 
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Stärkung der interkulturellen Kompetenzen im Bereich der 
Ausbildung in der Finanzverwaltung (Kommunikationsse-
minar „Bürger und Verwaltung“)
Diese Maßnahme ist Lehrinhalt der Steuerbeamt:innenaus-
bildung. Die Steuerbeamtenausbildung erfolgt im theoreti-
schen Teil in Altenholz bzw. im Bildungszentrum der Finanz-
verwaltung in Malente (BiZ Steuern). Das Thema „Rassismus“ 
bzw. interkulturelle Kompetenz ist in der Ausbildung Gegen-
stand der Fächer „Sozialwissenschaftliche Grundlagen des 
Verwaltungshandelns“ und „Staatskunde“. Es wird aber auch 
fächerübergreifend thematisiert. 
Weiter wird Rassismus bzw. interkulturelle Kompetenz im 
Fach Bürgerorientierung thematisiert. Darüber hinaus wird 
das Thema auch im Rahmen des Unterrichts zum Bereich 
„Wahrnehmung, Einstellung, Stereotype“ besprochen. Im 
letzten Studienabschnitt haben die Anwärter:innen zudem 
die Möglichkeit, aus mehreren Themen ein 30-stündiges 
Schwerpunktthema auszuwählen. Seit dem Jahr 2015 wird 
dabei jedes Jahr auch das Thema Interkulturelle Kompetenz 
angeboten.

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene
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Demokratie- und Partizipationsprojekte
Das Land fördert Demokratie- und Partizipationsprojekte in 
Kinder- und Jugendeinrichtungen, darunter Kindertages-
einrichtungen. Hierzu finden auch Fortbildungen für päda-
gogische Fachkräfte statt. Auch zum Thema Schutzkonzepte 
mit einem Themenbaustein zur vorurteilsbewussten Bildung 
und Erziehung werden Fortbildungen für Fachkräfte geför-
dert.

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
prävention in der Kita

Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte
Es findet eine kontinuierliche Förderung von trägerüber-
greifenden, landesweiten Fortbildungen zu wechselnden 
Themen statt, die sich auch auf den Bereich der Rassismus-
prävention bzw. vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung 
beziehen. So werden Fachtage, Seminare und Fortbildun-
gen verschiedener Partner/Träger gefördert. Beispiele sind 
der landesweite Fachtag „Alle willkommen – alle dabei“ 
gemeinsam mit der Stadt Neumünster und dem DRK (2019), 
die Veranstaltungsreihe des Verbands Evangelischer Kinder-
tageseinrichtungen zum Thema vorurteilsbewusste Bildung 
und Erziehung mit Workshops, Kongress und Fortbildungen 
(2018) und die langjährige Förderung von „Kita 21“ (Bildung 
für nachhaltige Entwicklung; auch zu Themen wie Kolonialis-
mus, Ausbeutung, Handel und Warenkreisläufe etc.).

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
prävention in der Kita

Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren
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Kooperation Landesweite Wahlen der Jugendvertretungen 
in Kommunen (LaWa_SH) und Fortbildung für 
Schüler:innen-Vertretungen (PartizipAction) 
In kommunalen Beteiligungsgremien und -formaten brin-
gen sich Jugendliche in Schleswig-Holstein aktiv in den 
politischen Prozess vor Ort ein und lernen in der kommunal-
politischen Praxis den Wert eines demokratischen Zusam-
menlebens kennen. Der Landesbeauftragte fördert mit den 
Projekten LaWa_SH und PartizipAction die kommunale Parti-
zipation junger Menschen in Schleswig-Holstein und ermög-
licht ihnen so die konkrete Erfahrung des demokratischen 
Handelns. 

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismuskritik 
und Demokratieförderung 
in der außerschulischen 
und politischen Bildung

Titel / Inhalt neuer Maßnahmen Handlungsfeld

4. Aufgriff des Themas Gesundheit und Rassismus
Das Thema Gesundheit und Rassismus wird zu gegebe-
ner Zeit von der zuständigen Abteilung im Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren (Feder-
führung) unter Einbindung geeigneter Akteure aufgegriffen 
und eventuell bestehender Handlungsbedarf wird geprüft.

übergreifend

24. Berücksichtigung von Rassismuskritik / Rassismusprä-
vention in der nächsten Überarbeitung der Bildungsleitli-
nien der Kitas und den dazugehörigen Materialien 
Die Themen Antirassismus und Diversitätsorientierung wer-
den in den Bildungsleitlinien bisher nicht explizit berück-
sichtigt. In der nächsten Überarbeitung dieser Leitlinien 
(2021 / 2022) sollen das Thema Rassismuskritik und Rassis-
musprävention und entsprechende Beispiele aufgegriffen 
werden.

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
prävention in der Kita
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25. Sensibilisierung in Kita-Trägerworkshops 
Mit dem Ziel, die Träger verstärkt für das Thema Rassismus-
prävention zu sensibilisieren und gegebenenfalls gemein-
samen Handlungsbedarf und konkrete Maßnahmen zu 
identifizieren, soll Rassismusprävention im Rahmen von 
Trägerworkshops thematisiert werden. Dabei sollen ausrei-
chend Zeit und externer Input von Expert:innen eingeplant 
werden.

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
prävention in der Kita

26. Bereitstellung einer spezifischen trägerübergreifenden 
Fortbildung für die Fachberatungen der Kitas, die Rassis-
muskritik und Rassismusprävention adressiert
Fachberatungen unterstützen die Kitas dabei, den Förde-
rungsauftrag und die gesetzlichen Anforderungen in der 
Praxis umzusetzen. In Zusammenarbeit mit den Trägern 
und relevanten Fortbildungsinstituten wird eine trägerüber-
greifende Fortbildungsreihe „Rassismusprävention“ für die 
Fachberatungen konzipiert und bereitgestellt, sodass die 
Fachkräfte in den Kitas für das Thema sensibilisieren und 
entsprechend beraten können.

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
prävention in der Kita

27. Berücksichtigung von Rassismusprävention in der Kita 
auf Fachtagungen
Die Themen Rassismuskritik und Rassismusprävention sollen 
auf einer landesweiten Fachtagung im Rahmen der Über-
arbeitung der Bildungsleitlinien thematisiert werden. Zu der 
Veranstaltung sollen auch Vertreter:innen der Landeseltern-
vertretung als Multiplikator:innen zu den Eltern eingeladen 
werden.

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
prävention in der Kita

28. Nutzung des Kita-Newsletters für die Verbreitung 
und Bereitstellung relevanter Informationen zum Thema 
„Rassismuskritik und Rassismusprävention“ in der Kita
Über den Kita-Newsletter können relevante Informationen 
anlassbezogen an die Kitas weitergeleitet werden. Dies kön-
nen relevante Studien, praktische Hinweise (z. B. Bücherlis-
ten mit negativen und positiven Beispielen) und gute Praxis-
beispiele sein.

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
prävention in der Kita
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Modellprojekt „Kick-off‘ – Prävention und Deradikalisie-
rung in Strafvollzug und Bewährungshilfe“ im Rahmen des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 
	∙ 1. Säule: Demokratiepädagogischer Unterricht

Der demokratiepädagogische Unterricht im Jugendvollzug 
dient vor allen Dingen der Prävention und ermöglicht eine 
frühzeitige Immunisierung gegen extremistisches Gedan-
kengut. 
	∙ 2. Säule: Fort- und Weiterbildung

Die Fortbildungen von Bediensteten im Kontext Justiz sollen 
deren Handlungssicherheit festigen, indem ihre interkultu-
rellen Kompetenzen gestärkt, ihnen Kenntnisse zu Ideolo-
gien und Radikalisierungsprozessen vermittelt und sie befä-
higt werden, entsprechende Anzeichen zu erkennen und 
durch ihr Handeln die Umkehrung von Radikalisierungspro-
zessen zu unterstützen. 
	∙ 3. Säule: Gefangenengesprächsgruppen

In den Gesprächsgruppen sollen durch professionell und 
– im Bereich des religiös begründeten Extremismus – theo-
logisch angeleitete Diskussionen in diversen Gruppen mit 
unterschiedlichen Meinungen und eventuellen Radikalisie-
rungsgraden das kritische Denken angeregt und somit die 
Resilienz gegenüber „einfachen Wahrheiten“ gestärkt und 
gegebenenfalls Radikalisierungsprozesse unterbrochen und 
Distanzierungsprozesse eingeleitet werden. 
	∙ 4. Säule: Einzelfallberatung

Durch intensive Einzelbetreuung bereits radikalisierter Per-
sonen sollen durch eine systemische Herangehensweise 
Distanzierungsprozesse eingeleitet und langfristig begleitet 
werden. 

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis-
tischen Diskriminierungen 
auf individueller Ebene

Ministerium für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz 
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Handreichung zum Thema „Rassistische Straftaten erken-
nen und verhandeln“
Die Handreichung des Deutschen Instituts für Menschen-
rechte enthält neben Informationen zum Erkennen und 
Verhandeln von rassistischen Straftaten auch mehrseitige 
Informationen zu „diskriminierungssensibler Sprache im 
Strafverfahren“. 

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene

Materialien für die Fortbildung in der Strafjustiz zum 
Thema „Rassismus und Menschenrechte“
Die Publikation des Deutschen Instituts für Menschenrechte 
dient der Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung 
eigener – an die Bedarfe der Teilnehmenden angepasster – 
Qualifizierungs- und Sensibilsierungsangebote für die Straf-
justiz.

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene

Fortbildungen zur NS-Justiz, die auch das Thema „Rassis-
mus“ zum Gegenstand haben
Den Mittelpunkt der von einem Kurzvortrag und einer 
Mahnmalbesichtigung flankierten Veranstaltung bildet ein 
begleiteter Workshop. Die Teilnehmer:innen bearbeiten his-
torische Originalquellen, nämlich ausgewählte und in den 
historischen Hintergrund eingebettete Texte (Urteile, Ein-
stellungsverfügungen, Gnadenentscheidungen etc.) aus 
deutschen Justizakten des 20. Jahrhunderts. Diese Quellen 
aus dem beruflichen Alltagshandeln früherer Richter und 
Staatsanwälte spiegeln Entscheidungen und Handlungs-
spielräume wider. Die Leitfrage des Tages wird der Gegen-
wartsbezug sein, das Nachdenken über Grenzen, nicht 
nur vergangenheits- oder fremdorientiert, sondern auch 
zukunfts- und ichbezogen.

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene
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Fortbildung zur Justizvergangenheit
Das Justizsystem im Nationalsozialismus war ein wichti-
ges Instrument der Umsetzung der „Rassen“-Politik gegen 
Juden. Mit den Teilnehmer:innen werden Urteile wegen 
„Rassenschande“ betrachtet und es wird untersucht, wes-
halb es nach der „Kristallnacht“ vom 09.11.1938 zu keiner 
Bestrafung der Täter kam. Daran wird exemplarisch das 
Zusammenspiel von Strafverfolgung und Schaffung von 
rechtsfreien Räumen deutlich, was die Vorstufe zur Deporta-
tion und Ermordung bildete. Nach 1945 stellte der Frankfur-
ter Auschwitzprozess in der Bundesrepublik einen wichtigen 
Versuch dar, den industriellen Massenmord an den europäi-
schen Juden mit den Mitteln des Strafrechts zu untersuchen 
und einige der Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Was wurde 
verhandelt und welche Wirkung hatte der Prozess? Wie war 
es möglich, dass sich Juristen in den Dienst der Politik des 
NS-Regimes stellen konnten? Warum taten sie das? Bei dem 
Versuch, dies zu verstehen, stellt sich die Frage nach den 
Handlungsspielräumen und der persönlichen Verantwor-
tung der Juristen.

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene

Schulung der interkulturellen Kompetenzen im 
Justizbereich
Veranstaltungen zum Themenkreis Interkulturelle Kompe-
tenzen sind fester Bestandteil des jährlich herausgege-
benen Fortbildungsprogramms für die Bediensteten des 
Justizvollzuges und der Gerichts- und Bewährungshilfe. 
Angeboten werden insbesondere Länderkundeseminare, 
die sich nach den jeweils aktuellen Erfordernissen orientie-
ren.

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene
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Unterstützung des Projekts „Rassismus, Antisemitismus, 
Rechtsextremismus – Stärkung von Strafverfolgung und 
Opferschutz“ des Deutschen Instituts für Menschenrechte
Das Projekt „Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremis-
mus – Stärkung von Strafverfolgung und Opferschutz“ des 
Deutschen Instituts für Menschenrechte wird seit Anfang 
des Jahres 2020 durch Schleswig-Holstein als eines von drei 
Partnerländern unterstützt. Es befasst sich mit der Verbes-
serung der Strafverfolgung und des Opferschutzes speziell 
im Bereich rassistischer, antisemitischer und rechtsextremer 
Straftaten.

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene

Titel / Inhalt neuer Maßnahmen Handlungsfeld

8. Einrichtung einer Zentralstelle „Bekämpfung der Hass-
kriminalität im Internet“ 
Um der zunehmenden Bedeutung von „Hate Speech“ im 
Internet und den steigenden Verfahrenszahlen in diesem 
Phänomenbereich Rechnung zu tragen, befindet sich bei 
der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein eine Zen-
tralstelle „Bekämpfung der Hasskriminalität im Internet“ im 
Aufbau.

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis-
tischen Diskriminierungen 
auf individueller Ebene
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Schul- und Studienleiterdienstversammlungen zur Sensibi-
lisierung für den Umgang mit Extremismus, Rassismus und 
Antisemitismus
Die Schulleitungen im Land sowie die Studienleitungen des 
IQSH wurden und werden im Rahmen von Dienstversamm-
lungen für das Erkennen von und den Umgang mit extre-
mistischen, rassistischen und antisemitischen Äußerungen 
und Verhaltensweisen sensibilisiert. Dabei werden ihnen 
auch Unterstützungsangebote behördlicher (wie z. B. LDZ) 
und zivilgesellschaftlicher Partner:innen vorgestellt.

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene

Sensibilisierung über pädagogische Pflichtmodule des Ins-
tituts für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig Hol-
stein (IQSH)
Etablierung und Umsetzung des Rahmenkonzeptes Extre-
mismus ab dem Jahr 2021. Ab dem Jahr 2022 werden die 
Module ergänzt um Ergebnisse einer Kooperation mit der 
Bertelsmann-Stiftung. Das Projekt unterstützt Studierende, 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sowie Lehrkräfte aller 
Fächer dabei, demokratiefeindlichen Situationen im Unter-
richt und Schulleben aktiv zu begegnen. 
Dazu werden Qualifizierungsangebote zu den Themenbe-
reichen Antisemitismus, politischer Extremismus, Rassismus, 
Muslimfeindlichkeit, Islamismus und politische Radikalisie-
rung durch Aktivitäten in sozialen Netzwerken entwickelt. 
Diese sollen in allen drei Phasen der Lehrkräftebildung 
zum Einsatz kommen und eine positive Demokratiehaltung 
der (angehenden) Lehrkräfte stärken. Gerahmt wird dieses 
Angebot durch ein Grundlagenmodul zu Fragen der Demo-
kratiebildung.

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Schutz vor rassis
tischen Diskriminierungen 
auf institutioneller und 
struktureller Ebene

Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 
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Gewaltmonitoring an Schulen
Das Bildungsministerium führt seit dem Jahr 2018 ein 
Gewaltmonitoring an Schulen durch, um sich einen 
genauen Überblick über das Ausmaß der Gewalt an Schu-
len in Schleswig-Holstein und mögliche fremdenfeindliche, 
religiöse oder sexistische Motive zu verschaffen. Die fast 
800 Schulen im Norden müssen seit dem Jahr 2018 alle 
Fälle von Gewalt und Mobbing mitsamt dem Konfliktgrund 
melden. Das Monitoring enthält auch einen Schwerpunkt 
zum Thema Rassismus. Melden sollen die Schulen Gewalt-
fälle, bei denen sie eine Ordnungsmaßnahme jenseits des 
schriftlichen Verweises verhängt haben.

Handlungsfeld 1: Schutz 
vor rassistischer Diskrimi-
nierung – Datenlage zu 
Rassismus
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Abgeordnete Lehrkraft im Institut für Qualitätsentwicklung 
an Schulen Schleswig Holstein (IQSH) zum Thema Anti-
semitismus, Kontakt und Fortbildungsangebote zum Yad-
Vashem-Unterrichtsmaterial 
Aufgabe der Lehrkraft ist die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Fortbildungs- und Schulveranstaltungen zu den 
Themenfeldern Holocaust, Judentum, Israel. Dies beinhaltet 
	∙ die Vorbereitung und Durchführung von Fortbildungen 

zu Unterrichtsmaterialien der Gedenkstätte Yad Vashem 
in Schleswig-Holstein und gegebenenfalls in Israel,

	∙ die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen 
in Zusammenarbeit mit der Botschaft des Staates Israel. 

Unterrichtsmaterialien der Holocaust-Gedenkstätte werden 
nur in Zusammenhang mit darauf abgestimmten Fortbildun-
gen verteilt (z. B. das unten genannte Unterrichtsmaterial 
„Was geht mich die Geschichte an?“).
Es besteht seit dem Jahr 2016 eine Kooperationsverein-
barung mit Yad Vashem, die die pädagogische und orga-
nisatorische Gedenkstättenarbeit sowie den Aufbau von 
entsprechenden Netzwerken im Bildungsbereich in Schles-
wig-Holstein unterstützen soll. Seitdem fanden unter ande-
rem eine Lehrkräftefortbildung in Yad Vashem sowie ein 
Projekttag „Israel – anders kennenlernen“ unter der Schirm-
herrschaft des schleswig-holsteinischen Landtagspräsiden-
ten Klaus Schlie und des israelischen Botschafters Yakov 
Hadas-Handelsman in den Räumlichkeiten des Landtages 
statt.

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
kritische und diversitäts-
orientierte Bildung und 
Demokratiebildung in der 
Schule
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Handreichung zu den Fachanforderungen im Hinblick  
auf die Themen Antisemitismus, Jüdisches Leben, Israel, 
Jüdische Religion
Es wird eine Publikation erstellt, die fächerübergreifend 
angelegt ist. Darüber hinaus findet sich im allgemeinen Teil 
aller Fachanforderungen der Punkt: Auseinandersetzung 
mit Kernproblemen des gesellschaftlichen Lebens. Hier sol-
len die Grundwerte menschlichen Zusammenlebens vermit-
telt werden. Dies spiegelt auch das Schulgesetz wider. Dort 
heißt es unter anderem in § 4 (6): „Die Schule soll die Offen-
heit des jungen Menschen gegenüber kultureller und reli-
giöser Vielfalt, den Willen zur Völkerverständigung und die 
Friedensfähigkeit fördern.“ 

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
kritische und diversitäts-
orientierte Bildung und 
Demokratiebildung in der 
Schule

Acht Abordnungsstunden pro Schuljahr und dadurch 
Stärkung des Vereins „Miteinander leben“ und der 
Gedenkstättenarbeit
Seit dem Jahr 2002 fördert das Bildungsministerium durch 
acht Abordnungsstunden pro Schuljahr die Arbeit des Ver-
eins „Miteinander Leben e. V.“, der Lehr- und Unterrichtsme-
thoden zu aktuellen Formen von Antisemitismus entwickelt 
und gemeinsam mit Partnerschulen der Region ausprobiert. 
Der Verein Miteinander Leben e. V. hat sich zum Ziel gesetzt, 
das Zusammenleben von deutschen und ausländischen 
Mitbürger:innen in der Region zu verbessern, Aufklärungs-
arbeit zu rechtsextremistischen Auswüchsen in der Gesell-
schaft zu betreiben und vor allem junge Menschen mit ver-
schiedenen Bildungsangeboten für eine demokratische 
Lebenseinstellung zu gewinnen. In den vergangenen Jahren 
standen die Themen „Frühe Prävention in der Grundschule“ 
und „Antisemitismus im Kontext von Migration“ im Fokus 
der Arbeit. Darüber hinaus ist eine Lehrkraft für Vermitt-
lungsarbeit an die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in Spring-
hirsch mit sechs Stunden pro Woche abgeordnet.

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
kritische und diversitäts-
orientierte Bildung und 
Demokratiebildung in der 
Schule
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demokratie:werk an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel (Schüler:innenlabor zum Thema Demokratie)
Im demokratie:werk lernen Schüler:innen auf experimen-
telle Weise verschiedene Aspekte von Demokratie und 
demokratischem Handeln kennen. Zunächst bietet das Team 
drei Satellitenlabore an. Diese sind an bestehende natur- 
und gesellschaftswissenschaftliche Labore angedockt. Die 
Angebote fokussieren jeweils unterschiedliche thematische 
Schwerpunkte wie beispielsweise demokratische Partizi-
pation, Problemlösung oder Entscheidungsprozesse. Das 
demokratie:werk ist eine Kooperation zwischen dem Insti-
tut für Sozialwissenschaften-Politikwissenschaft der Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Kieler Forschungs-
werkstatt mit Unterstützung des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein.

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
kritische und diversitäts-
orientierte Bildung und 
Demokratiebildung in der 
Schule

Stärkung der Demokratiebildung durch verschiedene 
Projekte in den Schulen
Im Zuge des Jahres der politischen Bildung wurden ver-
schiedene Projekte zur Demokratiebildung gestartet und 
darüber hinaus sind weitere hinzukommen.
Ziel ist es, das Thema der Demokratiebildung in den Schu-
len präsenter zu machen und Lehrkräfte bei der Umsetzung 
zu unterstützen.

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
kritische und diversitäts-
orientierte Bildung und 
Demokratiebildung in der 
Schule
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Unterrichtsmaterial „Was geht mich die Geschichte an“ 
Bei diesem Praxis-Workshop zur biografisch orientierten 
„Holocaust Education“ mit herkunftsgemischten Schüler:in-
nen werden Unterrichtsmaterialien der International School 
for Holocaust Studies (ISHS) Yad Vashem, Jerusalem vor-
gestellt und ausprobiert. Das Material berücksichtigt den 
pädagogischen Ansatz der Gedenkstätte. Es orientiert sich 
an den erfolgreich erprobten Grundsätzen der Arbeit von 
Yad Vashem, versucht diese aber zugunsten einer multiper-
spektivischen und vor allem transnationalen Sicht auf die 
Geschichte der Shoah zu erweitern. Teilnehmende Schulen 
erhalten einen Satz des Unterrichtsmaterials gestellt. Ziel-
gruppe sind alle Schulformen ab Klasse 9.

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismuskriti-
sche und diversitätsorien-
tierte Bildung und Demo-
kratiebildung in der Schule

Interministerielle Arbeitsgruppen (IMAG) zu den Themen 
Demokratiebildung und Antisemitismus 
Die IMAG Demokratiebildung hat ihre Arbeit am 29.05.2018 
begonnen. Sie trifft sich seitdem quartalsweise. In der IMAG 
bringen die unterschiedlichen Akteure (Elternvertretungen, 
Schüler:innenvertretungen, Vertreter:innen aus dem Sozial-, 
Innen-, Bildungsministerium und vom IQSH, Landesbeauf-
tragter für politische Bildung, Staatskanzlei, Landesjugend-
ring, Aktion Kinder- und Jugendschutz) ihre Sichtweisen im 
Bereich der Demokratiebildung zusammen. Besonders wur-
den Projektangebote der verschiedenen Akteure vorgestellt 
und besprochen. Außerdem ging es um Themen wie die 
Kommunikationsstrukturen innerhalb des Systems Schule, 
Demokratie und Digitalisierung, Fortbildungsangebote für 
Lehrkräfte, Verbindungslehrkräfte und Schüler:innenver-
tretungsarbeit und die Erstellung einer Handreichung für 
Demokratiebildung. Die regelmäßigen Treffen schaffen eine 
wichtige Vernetzung im Feld der Demokratiebildung. Im 
Rahmen der IMAG können Ideen und Informationen, zum 
Beispiel zu Veranstaltungen, ausgetauscht werden. Aktuell 
gibt es eine Arbeitsgruppe im Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur, die sich zu den Veranstaltungen zum 
Jüdischen Leben in Schleswig-Holstein 2021 austauscht.

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
kritische und diversitäts
orientierte Bildung und 
Demokratiebildung in der 
Schule
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Weiterqualifizierung IBE-Coach (sechs Ganztage) mit den 
Schwerpunktthemen diskriminierungssensible und diversi-
tätsbewusste Schulentwicklung
Die Weiterqualifizierung greift den Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz auf, wonach Interkulturelle Bildung und Ent-
wicklung (IBE) eine Querschnittsaufgabe für die Bildungs-
arbeit an Schulen jeglicher Form ist. 
Die Weiterqualifizierung zum IBE-Coach findet im Schuljahr 
2020/2021 zweimal statt (in Lübeck und Neumünster). 
Dadurch wird das Angebot für Kolleg:innen aus ganz 
Schleswig-Holstein erweitert und auf den unumstrittenen 
Bedarf, Schule diversitätssensibel zu gestalten, eingegan-
gen. 
Der Fokus dieser Weiterqualifizierungsmaßnahme liegt auf 
Praxisorientierung auf der Basis einer fundierten theore-
tischen Grundlage, die sich mit den aktuellen fachlichen 
Ansätzen der Diversitätsforschung auseinandersetzt. 
Themen wie Gender, kulturelle, religiöse, ethnische und 
sprachliche Diversität dienen als Grundlage für die Entwick-
lung bzw. Festigung eines demokratischen Habitus für eine 
moderne und gerechte Schule. 

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
kritische und diversitäts-
orientierte Bildung und 
Demokratiebildung in der 
Schule

Berücksichtigung Rassismussensibilisierung in der 
Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ)-Weiterqualifizierung
In allen Modulen der DaZ-Weiterqualifizierung wird auf 
Themen wie Alltagsrassismus, Umgang mit Diskriminierung 
und interkulturelles Lernen eingegangen.  
Lehrkräfte, die als DaZ-Ansprechpersonen an Schule tätig 
sind, haben unter anderem die Aufgabe für Impulse und 
die konzeptionelle Verankerung der Interkulturellen Bil-
dung und einer damit verbunden diskriminierungssensiblen 
Schulentwicklung zuständig zu sein. Der jährliche DaZ/IBE-
Fachtag beschäftigte sich im Jahr 2020 beispielsweise mit 
der diskriminierungssensiblen Schulentwicklung und dabei 
unter anderem mit diversitätssensibler Schulmedienanalyse, 
Antisemitismus in Schule, gruppenbezogener Menschfeind-
lichkeit, Erkennung von Diskriminierung an Schulen.

Handlungsfeld 2: Demo-
kratiebildung und rassis-
muskritische Aufklärungs-
arbeit im Bereich (frühe) 
Bildung und politische 
Bildung – Rassismus
kritische und diversitäts-
orientierte Bildung und 
Demokratiebildung in der 
Schule
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